
7. Verordnung 
 

zur Änderung der Verordnung zur Regelung des Taxenverkehrs im Landkreis 
Harz (Taxenordnung) 
 
Auf Grund des § 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) vom 8. August 1990 
(BGBl. I S. 1690) in der zurzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Pkt. 29 der 
Allgemeinen Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von 
Bundesrecht im Land Sachsen-Anhalt vom 7. Mai 1994 (GVBl. LSA S. 568) in der zurzeit 
gültigen Fassung wird nachfolgende Verordnung in Kraft gesetzt: 
 

Artikel I 
 

Änderung von Vorschriften 
 
Die Verordnung zur Regelung des Taxenverkehrs im Landkreis Harz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 20.11.2014, zuletzt geändert durch die 6. Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zur Regelung des Taxenverkehrs im Landkreis Harz (Taxenordnung) vom 
19.10.2022 wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Anlage 1 Pkt. 1 wird geändert und erhält folgende Fassung: 
 
          Bis zu 4 Fahrgästen beträgt das Grundentgelt 4,70 EUR, ab dem 5. Fahrgast  
          7,90 EUR. Dies ist zugleich der Mindestfahrpreis. 
          Werktags  in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen   
          ganztägig wird ein Zuschlag von 1,00 EUR erhoben. 
 
2.   Anlage 1 Pkt. 2 wird geändert und erhält folgende Fassung: 
 

(1) Das Kilometerentgelt (bis zu 4 Fahrgästen = Tarif 1) beträgt für den 1. bis zum 5. 
Kilometer jeweils 3,90 EUR. Jeder weitere Kilometer ist bis zum 25. Kilometer mit 
2,90 EUR zu berechnen. Ab dem 26. Kilometer sind 2,70 EUR fällig. 

  
          (2) Das Kilometerentgelt (ab 5 Fahrgästen = Tarif 2) beträgt für den 1. bis zum                   
               5. Kilometer jeweils 4,20 EUR. Ab dem 6. km bis zum 25. km beträgt das Kilome-   
               terentgelt 4,00 EUR. Jeder weitere Kilometer ist mit 3,00 EUR zu berechnen. 
 
           (3) Werktags  in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen   
                ganztägig wird ein Zuschlag von 0,20 EUR/km erhoben. 
 
3.   Anlage 1 Pkt. 5 wird gestrichen 
 

Artikel II 
 

Inkrafttreten 
 
Artikel I tritt nach seiner Verkündung für den Landkreis Harz am 15. Februar  2026 in Kraft. 
 
 
Halberstadt,18.11.2025  
 
 
Balcerowski 
 
Landrat 


